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Fallbericht 

Missbrauchsverfahren gegen die  Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG 
(GGEW) wegen Behinderungsmißbrauch durch  überhöhte Konzessionsabgaben 

Branche Energieversorgung (40) 

Aktenzeichen B 10 - 71/08 

Datum der Entscheidung 3. 6. 2009 

 

Falldarstellung: 

1. Das Bundeskartellamt hat ein Missbrauchsverfahren, das sich gegen die GGEW richtete, ab-

schließen können, indem es Verpflichtungszusagen der GGEW für verbindlich erklärte. Darin 

verpflichtete sich GGEW bis 31.12.2011, von Gaslieferanten, die im Netzgebiet der Beteiligten 

Sondervertragskunden im Sinne von § 1 Abs. 4 der Konzessionsabgabenverordnung beliefern, 

lediglich Konzessionsabgaben in Höhe von maximal 0,03 ct/kWh zu beanspruchen. Dies gilt 

nicht im Hinblick auf sogenannte Kochgaskunden (verbrauchende Kunden mit einem Ver-

brauch von unter 2.500 kWh pro Jahr). 

2. Ende November 2008 hatte sich ein unabhängiger Gasanbieter gegenüber dem Bundeskartell-

amt wegen der Behinderung von Gaslieferungen in das Netzgebiet der GGEW durch das For-

dern überhöhter Konzessionsabgaben beschwert. Eigentümer der GGEW sind mehrere Städte 

und Gemeinden, in deren Gebiet die GGEW Grundversorgerin für Gas ist. Die Städte und Ge-

meinden sind zusammen marktbeherrschend auf dem Markt für die entgeltliche Vergabe von 

Wegerechten auf öffentlichen Grundstücken in ihrem Gebiet. Der Konzessionsvertrag lässt der 

GGEW bei der Gestaltung der Konzessionsabgabe einen Spielraum. Die GGEW hat damit als 

Netzbetreiberin eine von den Städten und Gemeinden abgeleitete marktbeherrschende Stel-

lung auf dem Markt für die entgeltliche Vergabe von Wegerechten inne. Sie ist überdies auf 

dem Netzdienstleistungsmarkt marktbeherrschend, sowie als Gasversorgerin auch auf dem 

nachgelagerten Markt für die Versorgung von nichtleistungsgemessenen Endkunden im Netz-

gebiet. 

3. Die GGEW hatte im Konzessionsvertrag mit den Städten und Gemeinden des Netzgebietes 

Mengengrenzen für die Einordnung von Kunden als Tarif- bzw. Sondervertragskunden festge-
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legt. Die Einordnung als Tarifkunde anstatt als Sonderkunde bewirkt für Heizgaskunden eine 

Erhöhung der Konzessionsabgabe von 0,03 ct/kWh auf bis zu 0,27 ct/kWh. 

4. Die Forderung überhöhter Konzessionsabgaben stellt nach Auffassung des Bundeskartellamts 

einen kartellrechtlich relevanten Behinderungsmissbrauch dar. Durch überhöhte Konzessions-

abgaben wird ein erheblicher Teil der Erträge der im Netzgebiet tätigen Gasversorger abge-

schöpft. Dies führt nur scheinbar zu einer gleichmäßigen Steigerung der Kosten der Gasliefe-

rungen des lokalen Gasversorgers und unabhängiger Gasversorger. Ein unabhängiger Gasver-

sorger muss die Konzessionsabgabe aus den Überschüssen bezahlen, was eine Schmälerung 

der Marge zur Folge hat. Für die Gemeinde als Eigner des lokalen Gasversorgers spielt es da-

gegen keine Rolle, ob ihr der Gewinn des lokalen Gasversorgers als Konzessionsabgabe oder 

als Gewinnausschüttung zukommt. Im letzteren Fall hätte sie vielmehr auf den Gewinn noch 

Gewerbesteuer und ggf. Körperschaftssteuer zu zahlen. Bei näherer Betrachtung werden 

demnach einseitig die Kosten der unabhängigen Gasversorger gesteigert, welche somit güns-

tigere Konditionen allenfalls zum Teil an die Verbraucher im Netzgebiet weitergeben können 

bzw. ganz am Marktzutritt gehindert werden. 

5. Die Festlegung von Mengengrenzen für die Einordnung als Tarif- oder Sondervertragskunde 

im Konzessionsvertrag widerspricht auch der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom 

und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Diese enthält eine nicht dispositive Legal-

definition des Tarifkundenbegriffs.  

6. Weiter steht der Abschluss von Sonderverträgen aufgrund der Entflechtungsregeln des EnWG 

allein im Ermessen des Grundversorgers und ist der Regelungsbefugnis der Gemeinden und 

des Netzbetreibers entzogen, zwischen denen der Konzessionsvertrag abgeschlossen wird. 

7. Die von der GGEW angebotenen Verpflichtungszusagen stellen das vorbeschriebene Verhal-

ten ab. Im Hinblick auf die Ausnahme für Kochgaskunden hat die 10. Beschlussabteilung ob 

der geringen Bedeutung für den aufkommenden Wettbewerb im Gassektor von ihrem Ermes-

sen Gebrauch gemacht. 

 


